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Berufsschutz "Baumeister" und "Architekt".
Das Schreiben des Reichswirtschaftsministers an den Vor

sitzenden des vorläufigen Reichswirtschaftsrats in dcr Angelegen
heit des ßerufsschutzes von "Baumeister" und "Architekt" hat
folgenden Wortlaut:

.,Nach * 133 Ab". 2 der Gewerbeordnung, der durch die No
velle von 1908 in das Gesetz eiIJ.".efügt worden ist, ist die Befugnis
zur fÜhrung des Meistertitels in Verbindung mit einer anderen
Bezeichnung, dic auf eine Tätigkeit im Baugewerbe hinweist, ins
besonderc des Titels BauJJ1ei"tcr und Baugewerksrneister, durch
den Bunderat zu regclll; diese ßcfllR"llis des ßundesrats ist gemäß
Artikel 179 Abs. 2 der ReichsverfassL1Jlg auf die Reicbsregierung
iibergegangen, deren Verordnung der Zustimmung eies Reichsratesbedarf. 
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Unterdessen haben einige Länder auf Grund der ihnen in   133
Abs. 2 GO. gegebenen Ermächtigung die Befugnis zur I'ü!lruns; des
Baumeislertitels seJbst geregelt, und zwar i\1 der \Veise, daß sie
diese Rczcicl1l1\Jng auch nicht akademisch Vorgebildeten zugestan
den haben (so z_ 13. Sachsen, Württembcrg, Bader], Sachsel'-Al!err
burg, RcuB). So 1st es zu einer Vcr<:.chiedenartigkeit der R,':J;, j,l;IZ
innerhalb de" Reichsgebietes gekommen, die erkHirliche Miß: Üil dc
zur Talge hat. Jm Hinblick darauf und auf den dringJici\cl1 uHd
sÜindig wiederholten \Vunsch des tlandwerks nach h:lldiger cin
heillicher Regelung der Titelfrage iÜr das B.mgewerbc bin ich der
Frage näher getreten, ob und bejahendenfalls in welchem Sinne
diese RCl{eJung fÜr das Reich erwllnscht isl.

Einsiedelei bei Reichenstein

Die Regclung der TiteIfrage bt bislang nicht erfolgt, obwohl
sie alsbald nach Erlaß der Vorschrift des   133 Ab . 2 GO. (1908)
VUll den Beteilig.tell erstJ ebt wurde. Die Vv'Ünsche des Handwerks
gilll}cn hierbei im wescntJichetl dahin. daß der Baumeistertitei auch
besonders geeigneten Iian<lwelkern .gewährt werden möge, näm
lich solchen, welche die Abschlußprüfung dner staatlichen oder
staatlich anerkannten Baugewcrkschu1c hestanden haben, die Be
rcchtip:lIJIg besitzen, im Maurcr- oder Zimmcrhandwerk Lehr
linge auszubilden, miJJdesten  3 oder 4 Jahrc als Geselle, Polier
oder BaufÜhrer im 13augewcrhc tätig gewe eJl sind und eine beson
dere Prüfung (als Baluneisier) abgelegt haben. DemgegenÜber
wollten die Absolventen der Technischen Hochscl1tllell (RegicrLlng-s
baumeister, Diplomingenieure und Architekten) den 13aumeistcr
titel den akademisch Vorgebildeten vorbehalten w1ssen.

Im Jahre 1913 hatte das damalige Reichsamt des Innern den
ent\vurf einer Dundesratsverordnung ausgearbeitet, nach welchcm
der Titel "Bau11leister" nur den im Baufach akademisch vorgebil
deten Personen zustehen sollte, während tlandwerker, welche dic
MeisterprÜfung in zwei Banhandwerken (Maurcr-, Zimmerer- oder
Steimnetzha11dwerk) abgeJegt sowie mit Erfolg eine Baugewerk
schule, bcsllcht haben, den Tilel "BauRewerksmcislcr" olme b0
sondere PrÜfl1l1j,f erhaltcn SOlltCIi. Dieser Entwurf ist wcp:cu
drillglichercr Arbeiten wÜhrelld des Krieges lind der Nacl11i:rkgs
zeH zurÜckgestellt uud bisher nicht weiter verfolgt würde!!.

( t'Z Ger!!. lJrutllncr, Dresluu

ZunUchst habe !eh nochmals mit det! in frage kOtJJ!\1eudcll
Spitzellverb<indcH dent Reichsverbaud des DL:ut::;dwtl lIamlwcrk$,
dem Dcutschen tlam!wcrks- und Oc\Verbekallltllcrtag. sowie mit
dem Rcichsycrballtl der Deulschen lndustr ie und dem Dl'lltsLllen
Industric- uud fiandelstag, Fiihln!lj.'; genommcn.

Die beiden erstg.enanmcu Körperschaftcn habcn skh. IllJ we
sentlichen in Ucbcrcinstimmung mit den bereits obcn gekennzeich
neten frÜhercn \VÜnschcJ\ dcs Handwerks, dahin ausgesprochcn, dall
dcnJenigcn Handwerkern der Titel "Baumeister" zuzubilligen sei, die

1. zur 1'"ullTUHg des Meiskrtitc1s im Matllcr- t1 tI d ZjlIllHcr r
handwerk bcrcchtigt SiHd (das im Entwnrrc \'011 1913 diesen
beidcn tlamlwcrkszweigcll in dieser 13eziL'hnng gll'ichg.:st'tzr..::
Steinm..:tzhandwerk lsidlC obclI] ist hil'r 11 i (; h 1 erw:ihnt.
ohne daß dies begrÜnelet wärc), dic fefIJcl

2. ci!l  AbschluBlJrÜfung aB einer (sraat!icben oder staatlich an
erkannten) ßaugewcrbcJutle bestandcn 1111d

3. Bach einer bcstimmtell Daner der Gcse1kn- lllld Tedmiker',';cit
4. sich einer SOIlL1crpriifllll)..': mit t:rfolg ul!tcrzogeH habclt, welche

ansdtcinend den N.lchwds Jer 1> r:l k {i::. (; h l' tl B f;lhL Wlg
Gn Er ä!lzl!\lg der l'rs{gl'Ii UHlkI!. tIIchr ll1eoreibdJl'tl PrliÜur&
nach Abschluß tkr 13augewcrkssdwlidt) "rbring;:1l so!1.
Der Rcich::.\'('rl  'lid der De!H$cllCn lmlt\strie har LU der fra',Cc

selbsl nkht Stl.'!Jllng gcnommcn, ,\bcr die Meimlllg eines l!l.lL;
geuemlcIl Yerbande;:,: ,Hll dCl!l.Ot.'oietc der Itwiudu::.trh: miU':t lcjl(.



Dieser schlägt vor, aus dcu handwerksmäßigen Maurer- oder
Zimmermeistern welche eine Abschlußprüfung auf einer
Baugewerkscll!lle oder tcchnischen Mittelschule hestanden
haben, durch Verleihung des Titels "Baumeister" herauszuhebcn.

Der Deutsche Industrie- UJld lialldelstag schlieHlich hat zwei
sich gegen[iber::.tehende Ansichlen der von ihm befragte!1 Kammern
mitgeteilt, nach der einen soll die Prage in Anlehnung an den vor
dem Kriege ausgearbeiteten, oben inhaltlich kurz dar.Q:estelltcn
Entwurf eilter ßundesratsverordnung geregelt werdeu, nach dcr
anderen Auffassung, der der Deutsche Indlistric- und Handelstag
selbst zl1nei t, empfiehlt es sich, die Bezeichllung "Baumeister"
(unter ßelassl1ng der Bezeichnung oder "Zimmer
meister" für die nur Vorgebildeten) den Absol
venten der Baugewerkschulen mit entsprechender praktischer Tä
tigkeit zuzugestehen; hierhei wird darauf hingewiesen, daß der
Titel "BaugewclksTTJeister", der [lach dem Entwurf des ehemaligen
I eichsamt<; des IJlncrn fur die mittJeren Bautechniker vorgesehen

sich im Spracllgebrauch nicht habe eil1bürgeru können, und
der "ßauDlcister" in einigen Ländern bereits für ,besonders
aus:::;ebtldete BaJidwerker eingefHhrt sci.

Unter NlitteJiul1g dieses Sachverhalts bin ich darauf mit den
Regie1 tingelt der Uillder in Verbindung getretcn uud habe sie um
ihre Stel1ul1g!1ahme  eue(en. Nach dem Ergebnis dieser Umfrage
gehen die AnsichteIl der Länder darÜber al1 ciflandef, ob eine
einheitliche Regelung 1Jotwendig sei !lnd in welcher \\Teise sie zu
erfolgen haue; es Überwiegt aher dic Meimmg, daß eille reichs¥
rechtliche Regelunp. erfolgen sull, und zwar dahin, daß die BeIufs.
bezeichnung "Baumeister" dem Handwerk unter den vom Deut
schen Bandwerl<s. und Oewerbekammertag lmd vom ReiChsycrband
des Deutschcn Ifalldwerks bezeichneten VOfaussetzungeu VürZlJ
behalrcJI sei.

GCgCll eine  ükhe Regelung sind aus den Kreisen der nicht
dem Ifandwerl( angchörcIJden Baufachleute Bedenken erhoben
Worden. Die RegicruUR'sbaumeister befürchten eine Minderung
des Ansehens ihres Bcruisstandes; die übrigen Ballfachieute _
Diplum-Ingenieure, (ßan-)lngenieure und die Architekten - weisen
darauf hin, daß  ie durch eine solche Regelung geschädigt würden,
weil ihncu dann die Berufsbezeichnung "Baumeister", die sie
bisher xwaf ohne hesondere gcsetzliche Grundlage, aber kraft
allgemeiner L'ebulIg geführt IJätten, in der Regel verschlossen
werde, während andererseits die Berufsbezeichnung "Ingenieur"
!lnd "Architekt" keinen ge:'.etzlichen Schutz genieße und deshalb
von jcrJenr:arm, abo aucJl von del1krligen geführt werden könne,
die kÜnftig die Bezeichnun.Q: "Baumeister" Whren dürften (Bezeich
nung als "Baumeister und Architekt"). Diese SchädiRUIJ.R sei dss
wegen so erhebliclL weil eil! großer Teil dieser ßallfachleLJie kdne
abgeschlosscnc technische Bochschulbildung habe und mithÜI nicht
Diplom-Ingenieur oder DrAng. sei. Diese freien Benlie fordern
deshalb, daß dann, wenn künftig die Beruisbezeichnung
meister" dem Bal1dwcrk vorbehalten werde, b"Jeichzeitig ihnen
gesetzlich geschÜtzle Berufsbezeichnung, bzw. was die Req;ierung.s
baumeister belrifit, eine andere Berufsbezeichnung gewährt werde.
\\Telche Berufsbezeichnung für die einzelnen Gruppen dieser freiclJ
Berufe eiuzuiüIJren sei und auf welchem Wege dies . ;cschcl1en
könne, insbesondere ob dies gleichfalls auf der Rechts:;;rundJa.Re
des!} 133 Abs. Z GO. oder mIr im Wege eines besonderen Gesetzes
möglich sei, darüber gehen die Ansiehtcn auseinander.

Der gesetzliche Schutz der Berufsbezcic1ullIng der Privat
architekten wird VOI! den beteiligten KreiscH schon seit längerer
Zeit gefordert. Dieser Wunsch ist bisher zumeist mit der f'or
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derung verbunden, für die ?;enannten Bernfszugehörigeu öffentlich
rechtliche Bcrufsvertrett1l1!.(en zu schaffen. Im. Jahre 1920 hat das
Mitglied des vorläufi?;en Reichswirtschaftsrats Kröger citJen pri
vateIl BntwLlrf zur Bildung von Architektcukammern dem VOf
läufigen Ueichswirtschaftsrat in Form eines InHiatjvantrags unter
breitet. Eine endgültige BcsehluBfassun.Q: über diesen Antrag .hat
nicht stattgefuJ1delI. Im Frühjahr 1926 ist dann ein erweiterter
privater Et1tWI1ff iiber die Errichtung von Kammern der freien
geistigen ßcrufe aufgestellt worden, der in lieft 12, Jahrgang 1927
der Zeitschrift "Die BaugiJde" veröffentlicht worden ist. Die in
ihm vorge ehenen Berufsvertretungen s(lHen außer den Architekten
auch die Ingenieure, die selbsÜindigel1 vercidi ten Landmcsser und
die selbständigen öffentlichen Chemiker Deutschlands l1I11fassen.
Dieser Entwurf ist zum Gegenstand von Besprechungen mit den
beteiligten Verbänden gemacht worden. Es ergab sich hierbei,
daß eine Uebereiustimmtll1g über die zn treffende Regelung nicht
besteht, insbesondere nicht Über die Frage, wie die Voraus
setzrmgen bestimmt werden sollel1, welche für die ZU,ll;ehö!'igkcii
ZlIr Kammer und damit für die Berech[igung znr FiJhnmg der be
sonderen Bcrufsbezeichnung gc[ordert werden mÜssen. Hierbei
spielt die frage, ob hierfiir die Durchfiihrnug eiues akademisc:hen
Stnditmls erforderlich sein soll und welche Ausnahmen etwa Vor1
diesem Grundsatz anzuerkennen sind, eine besondere RoHe.

Die I eichsregieJung hält cille cndgüHi.!1c l ogelung der Ban
meistertiteIfrage um so mehr für geboten, als ihr dies dun;!'! S 1.13
Abs. 2 GO. vorgeschriebet1 ist. Sie ist ferner der Altffassung, daß
die Berufsbezeichmulg- "Baumei ter" dem Handwerk unter den VOll
dessen SpHzenvertretJiug bezeichneten VoraussetzulJ.Rel! gewährt
werdeu sol1e; andererseits verkennt sie nicht, daß aus eiu<:r
solchen Regelung gewisse Nachteile fÜr die nicht dcm liandw(;rk
angehörenden Baufacldeute, jedenfaIJs für die Architekten uud
Bauingenieure erwachsen.

Mit der Angelegenheit hat sich vor kurzem auch der Haus
haltsausschuB des Reichtags (5. Ausschuß) gelegentlich der Bera
tungen 11ber den Haushalt meines Ministeriums hefaßt und hat
auf Antra?: der Abgeordneten Dr. Wienbeck, liavcmarm, SOlJller,
Rauch, v. Raumer und Dr. Reichert folgende Entschließung gefaßt:

"Der Reichstag wollc beschließen, folgende Entschließung an
zunehmen;

Die Reicl1sreR"lertlIJg ZI1 ersllchen, geeignete Maßnahmen zu er
greifen:

1. cutsprechend der Regelung in einigen Ländern, dic Berufs
bezeichnung Baumcister für das Reich einheitlich zu regeln
lInd zu schÜtzen;

2. gleichzeiti!{ die Berufsbezeichnung Architekt zU fegeJn und zu
schirt7.en".

Dieser Beschluß ist in deI' Sitz:ung de::. Reichstages vom 7. d. M.
angenommen worden.

Bei dieser Sachlage wÜrde der ReichsrCgierllltg eilJ Gatachten
des vor!. Reichswirtschaftsrats darüber von Wert sein, wie nach
seiner Auffassung zweckmäßig die Befugnis zur f'ührulLg des
Meistertitels in Verhindung mit einer Bezeichnung, die auf eine
Tätigkeit 1m Baugewerbe hinweist (  133 Abs. 2 GO.), geregelt
werden s01len, und welche' forderungen aus dieser Regelung Hir
den Schutz der Berufsbezeichnungen der Privatarchitekten, Inge
nieure, vereidigten Landmesser llnd seIbsHindigen öffclltlichen Che
miker abzuleiten sind.

Ich bechre mich daher um die Erstattuug eines solchen Gutachtens zu hitten." gez. Cu I' t i 11 S.

Verschiedenes.

BClIlcrkenswerte Auslandsallleihepläne für Wlohnungsbauzwccke
bei den deutschen LebellsverSicherungsgescHschaUcn. Bekanntlich
t uchtc zu Anfang des Jahres in den Kreisen d'er dcutschen Lc
beusversicheruu sgeseI1sehaftell, uud zwar il1uerhalb eincs unter
der Führung der "Nordstern" Lcbellsversieheruuß's-A.-G. stehenden
J(cmsurtiums von J 1 Lebcnsversicherul1gsgeseIlsclw.ftel1 der Plan
auf, auf der Basis der I-lypothckar-Lcbcnsversicher-u'l1g sIch mit den
den Gesc1lscJmftcIJ zur Verfügung stch0ud.cn Geldlnritteln an der
Wohl1ungsbaÜfiJJanzierung in grÖßeren1 Maßstahe zu beteiligen. Zu
diesem ZweckD wunle .VOI1 lIer im Besitz der VersicherungsgeselJ
scllafleH befindlichen r eichsheim A.-G., die;flls nomill'elIc Kredit

trägcrin fungieren soJite, mit deIl VerbätJdun der deutschen Bau
gen((Jssenschaften eiu Vorabkommen getroffeti, das noch eincr
detaiI1ierteren Ausgestaltung unterzogen werden sollte. Um diesen
Plan ist es jodocll F in der letzten Z.eit recht still .l{ewordcn llnd mit
Riid:sicht auf ein in den letzten Tagen neu herausgekommenes
Projekt kanl! derselbe wohl als gescheitert betrachtet werden. Bei
dem netten Projekt haJldclt es sich darum, daß die gleiche Gruppe
VOn LebousversichCHIIlg"SgeselJschaHen zur eörderunp; des W01l
nun s.baues Allslandskapital a!lfJ1c1 i11'el! wH!. Dicshez[)gliche An.
leiheverhandlwl1,geu r sind bereits mit dem amerikanisehcn Bankhaus
S. W. Stnllls 11. Co. Neuyork in Gaul!:. GegcnÜber dem crsien



rinauzierun,\?;spJan unter&cheidet sich das ncue Projekt dadurch,
d.aß d,ie Ilingabe von BaugeJd nicht mehr mit dem Abschluß VOiI
LcbcnsversichenmRen verbunden sein soll, sondern daß sich die
Teilnahme der Versicherun sgese1Jschaften lediglich auf Trel1hän
dcrflmktionen beschränkt. Eine Ge\vinnchancc sicht die Versiche
rungsgruppe jedoch in der Möglichkeit regulärer VersichenUlg der
mit dem amerikanischen ßaugeld zu errichtenden Objekte. Auf
ut=utscher Se.ite wird das Projekt in OemeinschafL mit verschiede
nen führenden Baufirmen und ßankhäusern bearbcitct. Wie aus
gut informierter Quene yerJautet, ist .zur Durchführung der
t<inanziransaktionen die Gründung zweier Geseilschaftcn, und zwar
einer pjnanzierungsgeseI!schaft nach deutschem und einer Garatllie
gesellschaft nach amerikanischem Recht beabsichtigt. Bei der der
zeitigen Bauiinau.zicnm?:snot dürftcn diese Pläne in weiten I-3au
wirtsciJaftskreisen großem Interesse bcgegI1cu. Geg-enüber der
ft üheren Yillan1.ieTl1U sform, die auf Seite der Bauuniernehmer teil
weise starkem Widerspruch bC:J:c5!:nete, kann die nunmehr VOr
g-esciIlagene Lösung fraglos als eirl erfreulicher Schritl vOT\värts be
zeichnet werden. Ueber die HÖhe der beabsichtigten Anleihe
aufnahme und die uäheren Zinsuedin!{ungcn i t zurzeit jedoch noch
nichts hekannt.

Der lIausschwamm uud seine Bekämpfung. Auf der vier
ten TaguHg der Bal1amtsJeiter der preuHiscllcn Landwirtschafts
kammern am (). Septemher 1927 sprach Prof. falck VOll der rorstl.
rIochschule IiaJl110Ver-Miindell, aufgefordert von der IiaupLIal1d
wirt<;chaftskamrner in Berlitl, über das Thema. Den AusfÜhrungen
des Vortra enden waren folgclHle Leitsätze zugruude gelegt:
1. Die Sporen des echten IIausschwammes, die IIatlpttrager seiner
Verbreitung von Haus zu Haus, köunen nur auf \"orerkrankt'::11l.
d. h. dnrch TTOckel1fäulc angegangcncn Holz zur Keimung" tmd
f.ntwicklnng- g"c1ang-en. Die Trockcufäulc geht somit dem echten
Hausschwamm und den übrigen Erregern im Banse voran. 2. Die
bisherigen Maßnahmen dcr IioLdrocknung, Lüit!lJ1g und TrockelI
haltung des Maucrwerks, kÖnne!1 die Konservierung des verhan
tcn IIo1zes ulld dic VerhiitlllJ.  der Scl1\V3mmcrkral1kltll en an! die
Dauer nicht hinreichend sicherstelle!!. 3. Aus dieselJl GflInd ' si.ld
einheitliche Maßnahmen Hir die Verlnitung- sowoh1 des echten
Iiansschwammcs, wie der Trockenfäule tmd der  0I1$tigen Erreg r
anzustreben. 4. AUe<; Heu zu verb,mellde Holz sollte durch B 
handlung mit chcmischcn Holzschutzmitteln grundsätzlich so  e
sichert werden, daß das Holz der Versc!1wammung und dem
KiHerfraß widersteht, allch wet\!l C  gelc entlich cinma1 feucht
wird. ,'). \Vir 'besitzen chemisc:he Iiolzschubnitrel von so großer
Vvirksamkeit Haltbarkcit und BiiJighit, daß ihrer alh:-emcinen
Verwetldu11l:;' im IIochbau weder tccIwis:chc lJoch wirtschaftliche
Bedenken  nigegensteheIl. Das wichtigste flolzsdmtzmittel ist
da  fluorI1atriull1 [lnd das klcselflußsaure Magnesil!tn. Wo eille.
FjrbulIg der Schutzlösung erwünscht ist, empfiehlt sich Dini
trophenolsalz-Zusatz. 6, Als Schutzverfahren genÜgt in der Regel
die OberfIächenbehandh1l1f', des zu verbaucnden IIolzes durch ß 
pinseln, Anspriihel1 ouer Eintauchen. 7. l1esouders gefährdete
Hölzer, wie Ba1kenleöpfe, crdstäudige Holztei!e nsw. können nu.::h
innerlich durch Bohrlochimpfung geträukt Ultd verstärkt  cschntä
werden. 8. In den amtlich heranst;egcbelIcn "IIQusschwammfor
schungen" sind "Sechs Merkbliitter Zllf HolzschHtzfrage" (b..;i
Gustav fischer, Jena 1927) erschienen, dir Über dlc Schwamm
saniemng und den Trockenschutz im Hochball näherc AIIskunitgeben. Z. d. B.

Wer ist Auisichtsbehörde im Sinne der Lockerungsverordnuug
in der Wobnungszwallgswirtsehait. Der Preußische Minister für
VolkswohJfahrt gibt durch RHnderlaß vom 17. Mär7, 1928 belr.
Erlaß VOn AnordllulIgel1 3uf Grund des   3 uud * 5 ZII b der
Dritton Verordnung Über die Lockerung der Wohuullgszwangs
wirtschaft vom 13. Oktober 1927 (GS. S.195) bekanut (II. 7. 304):
"Zur Behebung von Zweifeln weise ich darauf hin, daß Aufsichts
behörde im Sinnc der Lockcrl1Jlgsvcrorduuug, wie Fassung und
Zllsamcnhang ergebcn, die staatliche DicHstal1fsiehtsbchörde ist.
Welche SteIle im eillztlnen raUe als staatiiclle DiellstaufsiclIts
börde tätig zu werden hat, hängt davon ab, ob es sich um kreis
freie oder krcisallgchörig'e Gel1lCindctl handelt. Im letzteren Falle
ist die Allfsichtshehörde der Landrat al1ch dann, wer,n die Auf
gabcn der WOhl1lll1gsZWajl Swirtscl1aft bishcr Hieht der betreffenden
Gemei!lde sclb t, sOl1dofll dcm iibergeOrdlletel1 Gcmciudeverband
(KrcisausschtIß) oder Verbändcn, die aus mchreren Gerneiudc!I
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für die Zwecke der \Vohnungswirtschaft gebildet worden sind,
übertragen \varen. Um die einheitliche Anwendung der Verord
nung innerhalb des Bezirks zu gewährleisten, bleibt es dem Rc
gierungspnisidenten unbenornrnen,die llaehgeordneteu Stellen an
zuweiscn, vor eiuer Anordnung gemäß   3 oder S 5 zu b seine
:Entscheidung einzuholen. .ferner weise ich darauihin, daß 'das
Kammcr.i!:cricht in einem Rechtscntschcid vom 23. Januar 1928
- 17. y, 2/28. - -. zum Ausdruck !2:ebrachL hat, daß eine Anordnung
auf Grund der erwähnten ßestimmwu:re'l nur rechtsgiiItig- ist, Vi enn
ihre Veröffentlichung erkennen iäßi, daß sie auf At1traj;; oder nach
Anhörung der zuständigen Gemeintlebehörde crgawrcu ist. Ich
ersuchc ergebellst, dies bei Erlaß entsprechender Anordnungen
zu hcachlen und allch die rrachgeordneten Steilel! hierauf aufmerk
sam ztl macheu".

Brücke oder Damm nach Rügen. AI).gesichts der RJ"oßen
Kosten, welche eiue schon längst geplante Hochbrücke zwisc;hen
dem pommerschen Festland LInd der Insel RÜgen erfordern würde,
hat sich jetzt die Reich:::;bahnverwaltung, welche an lIer Ueber
bnickul1J'; des Meeresarmes zwischen SLraJSI1J1d und R.ligerr inter
essiert ist, zu einem Dammbau für die .t:is(;-llbahn, der zugJeich für
cine Verkchrsstraße gut durchfü.ltrbar bt, entschlossen. Die
Finanzierul1g der Kostcn, welche rund 19 Millionen Mark betra
gen, ist so gedacht. d3ß durch eine Beteilignng von Reich, Staat
und Provinz wenigstens 65 Millionen Mark gedeckt würden. Die
Bahnlinie gedenkt man zweigleisig auszubauen, daneben ebenso
eine g-utc Verkehrsstraße Hir Automobile lISW. An zwei Slelleil
des Dammes ist der Bau für Schiiffahrtsdurcblässe vorgesehen,
um die SchiHahrt weniger zu beeinträchtigen. Die Ut1terla. en det.
Pläne der J eichsbahn sind den beteiligten Behörden zugegangen
ulId VOll ihrer finanziellen Beteiligung: wird nun die Verwirk
Hchnng dieses Problemes abhängen.

Praxis.
SchoeIlhärtender Mörtel und Beton. Das Laboratorium I!1us

uruck der Oe terreichischen BundesballJlen hat eingehende Ver$lich
Über das Verhalten ,"on schneI1h irtenden Mörtel- und Betonarten,
den sogeu;U1fIten frÜhhochfesten Arten, durcJlgefiihrt. "Velin es
bis jetzt praktisch möglich war, eiue Erhärtung z:eit von ein bis
Y.\vei Tagen zn erreichcn, so k01lnte man durch besondere Zusätze
zum Anmachwasser in iiußerst scl1\vachcr Lösu!1  die t:rhärtul1gs
el1er,gito steigern und dIe Abbindtozeit kilrzell. Folgende r.cstigkeiten
wurden in einer ErhÜrtungszeit von sechs Swtldeu erreicht: 1 Teil
Zement, 3 Teile Kall\:Quetschsand zeigten eine Zugfe.:.tigkcit von
38,5 Kilogramm anf 1 Ql1<1dntzentimeter 11l1d eine Druckfestigkeit
YOll 125 Kilog-ramm auf 1 Ouadratzentimeter. Eine Betonart aus
1 TeiJ Zement, 2 Teilen Kalkquctschsaltd und 3 Teilen Kalkschotter
hatre a1s Gußbetoll eilte Drnckfe:5tigkeit \"on 184 Kilogramm aui
1 Q":J.dratzcntimeter, als pla dschcr Beton so.<:;ar 243 KiJcgrarnm
auf 1 Quadratzcntimeter. Die bisherip;cu Versuche berechtigcn zn
der Boffllll11g, daB ein ßeton, der nach sec:h:o Stunden auf 1 Quadrat
zentimeter eine Druckfestigkeit VOll 250 Kilogramm erreicht, durch
aus im Bereiche der Mbdichkeit liegt.

Rechtswesen.
rd. Zur frage der GemeinIliitzigkcit "on Eigenheimen. Das

Finanzamt hatte die sogen, "Banbeträge", welche die Gesellschai
tcr einer BaugeseIlschaH 111. b. H. in die Gesellschaftskasse ein
zahlten zm Gesellschaftssteuer herangezogen. Die GescJlschaftcr
erhobeI; hiergegcH Rechtsbcschwerdc, indell1sie behaupteten, eS,
handle sich mn eine Remcinniitzigc Gesellschaft, mld. dcmgelll iß
entspreche- die Heranzielt1ul  der Baubeträ.\!:e zur Gescllsch3its
steller nicht den gesetzlichcn ßesiinnllUngclL Dcr RciehsfinanzllOf
I!at jcdoch dic ßescl1\\"crdc vCI"\vorfell. es l\on1l11C nicht darauf
an, so wird in den GrÜudeu ausgefÜhrt, daR die Ocsdlschait. in
ih en Satzl!1tgCU erklärt. sie sci ausschlielHieh l:ml
diene ledhdich der YÖr:.lcrtlu.l': lIJindcrbcmittcltcr
dern einzig lInd allein d<1wUI, ob dles nach dem
der Satzuug und der tatsiichlichcll Geschiiftsgebanlug
der F;jll ist. Die Voriu::ital1z J:ät schon I(edlt
gcnÜge znr Atlllahllle ausschließlich
die Gese!lsdtaft durch die E'rrichtung \Wl
Gesellschafter d-:-n Woll11tuu:.sm<. rkt cnt1a tc und
der Allgemeinheit diene. :Erforderlich
Gesellschaft lIIunittelbar dem gC[!H:illCn
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nlindellJemiHeItcI" Volkskreise dienL Diese
im yorIiegcndcn t'aIle Hicht CrI[1!lt; denn die Sdrafiu!1g der
heime \\,ipd in Cl ster Lilllic fiir die Gc elLschaitcr

zuniicltst deren cigcIl1liitziQ.cn JJJ1CrCs cll. Aus dem
ergibt sich nichts weiter, als daß eiltC bc<;thn1l1te

Anzahl Personen zu einer Gesellschaft zl1samOlcngetrctcll sind, die
sc.tZl!l1 sgcmÜß diesen ihren Mitgliedern eigcnheime auf dCII von
diescl! zu beschaffendcn GrundstÜcken uud au  den von ihnen zu
leistendcn MiUeln 2m licrstelll11l-g der liä'lI.".cr - ßaubeträge 
zn erbaucn haL Diese Bcträ.Q.e mÜssen so IJcmcsscII SCi11, daß aBe
Hauser Hing iens 111 15 J{lhrcll her5'.:cstcIlt sein künnen. Die Ueber
tragl1llg der F-igcnhcime zu Eigentum gc.",chieht erst, \V"enn die
H;iuser fiil D.1!c CcscJIschaftcr hergestelIt 11l1d die ::;iimtlichcn Ball
betritgc  cleisfeL <;!ud - spätcstens nach Abhmf von 15 JahreI1.
Dis dahin sind die fertiggeste!Jren Gebäude deu Gesellsc-baftern Xl!
vermieten. -- Die AIlgemeiuheit ist sonac-h unmittelbar in kein"cr
\\>cise an der I1\:tsttIJung der I3igenheime intere::;sierL Auch nach
den iibrigen Bestfmmllllgen der Gesellscltaftssatzung :i,st uie Mög-
Ji(;hkeit de" Zutritts dllderer Personeu aJs der lIrsprÜnglicliell Ge
seJbch,tfter so gering, daß  ich ein AHgemeinintere:,se nicht be
h,hen WBt. (Reichsiinanziwf, II. A. 457. 26.) (Nachdr. verbotenJ

rd. Unbereclltigte baupolizeiIiche Vcrliigung betreUend die
Wiederherstellung bc chädjgter PlttzWichen eincs W ol1nhauscs.
Die Baupolizei hatte einem dessen 118U5
- besonders im l:':n]ge:,choß - PutzsclHidcH eine Ver
fÜgUnR zugestelIt. durch die Cl Wr Entfernung der loscn Pntzleile
uHd zur Wiederhel s1l' iltlng; deI' schadbaftcl1 PutzfläcllCn atlh;-cfor
dcrt \\'ardc. Gestützt war eHe "erfii{l,"llnl{ auf   10, Tit. 17, Teil II
ues AIJgt:tn. LanJrechtcs. \\ onach die Polizei die notigerl Anstalten
7t1r Abwend1Utg der Ue!!1 PublikulTl bevorstchCtl<lcn Gefall! eil zu
treffen hat. r:il1e  olche Gerahr erblicktc die Heltörde in der Nlög
Jicilkeil, daß die vom Ptltz entblöfHell SieHen sielt ,h1foJge von
WiHcrllll.(',"seinfllisscl1 vergrößern, also weitere PutzteHe abf81!clJ
und J\1ellscJ:en g-cfa!u deli kÖrJllen. Der Of\wdstiickscio;;enhiulcr
i arte die lockeren Pntzteile abge chla.2;e!l. \vei2,crtc siell in
Allbetmcht der verhältl!ijsmaUi eJ\ C;crim'.ftigigkeit der
die ill :.Jcr \/elfiiguI1!': weiter 811gCorclnet0n Wiederherstellungs
81 beiter: vOfneJJJnen Zl! Jassen. .cr Idar.;te daher auf Aufhebung der
'Segcn il1n erlassenen IJoHzcjllclrell Verili l1l1o;;. Ilas Preußische
OI1ervcl \\'aifJrngSgcl icht gelaugte auf Onruu eingehender Hcweis
nUI11;111111(' zu dem I-:rge11Ilis, daß eHe ßauPoUzcibchördc im vor
jicgendC:J1 hllle nicht berecl1ti£:i war, die Wieuerherstell-uHI'; der
Pl1t d!ächcI1 anzuordnen. Die vorhandencn SchädcJl - so hciBt es
;1l den G'.;:;:-,dcJ1 - warCn J\Ul vefcinzclt uIld so l1Jtbede'utend. d<dJ
::,ie l\alll1J i1IIffieJcI1. Nachdcm der KHiger die Joc1eerel1 Pu!zieHe
ahgcschlagcJ1 k<J1\lt von e,i'J1cr "bevorstehendcn Gefahr.' f[!r
das Puhlikum im des   10, Tite! 17 Teil Ir, des AIIgcm.
L8mlr. nicht mehr die Hede seilI. Hier handelt es sich lJur noch
WH die l\1og!iclikeit des wnteren f:lItstehells etHer Gcfahr. Das
,"ber g.CII!ig;t rÜcht, I1n1 das vom KliiKe,. <JlIgefochtene Eil! rcifel1
(:er Polizei ZI1 rechHeftis;cl1. Nun iJel!1ft sich die BehÖrue I10ch auf
dic ön!ieIlC Dauordnmr,g", wOJ1;leh der Vcn)!!tz in gut(;nl Zustaude
Z\J erJraltull i t. Djese ße<;limn11\J1  ist il1{lesselJ nicht so Zl1 ver
leltc1I. uaG der Verputz 111\11 auch nkllt die .\!;eril1J.>;stUIJ NHlIlgc!
<lIIhvcis011 dode,  OI1UCrll 11m dahin, daB cr 1l0eIl seinen Zweck
erfÜJJen ll1iissc, und clwaig-,e MH1H':el nicht storcnd wirken dlirfen.
na  aber jst hier !lfeht der FalL (Prellß. Obcrw;lit.-Ger. IV A23.24.) Nadelt Hek vctboten. ' . .

Todesfälle.
Breslau. Am 28. J\hi starb im Altcr von 83 Jahrcn der fril

hure ZimI11Drl11ei tr:r AU!-'Jlst Va]entjlJ.

Früital i. S,l. Alll 2<1. M8i versl<lrb tIerr akad. Architekt lind
JhurncJster C10tthcH WohJrab, Cr wurde durcli eillen Mörder er
schossel1.

KÖIli sben>; l, Pr. An1 2;.:;. Mai verschied frerr MaIlrel"Itleistcr
\VilJw[rn Karsehuukc, PriJ1Kt1rist deI' Pu. R. Sandmann.

tlillWeiS. AnIiiBIiciJ uer nritlC11 Delltschen Bl1l1woche Xli Breslau
vum 10.-....14. Juni u. .I. erseileful Nr. 45 in vcrril1}!ertcl11 LInd dafÜr
Nr, 4G vom 9. Juni in verg;rößertcl11 Umfunge.

Bücherschau.
AUe Facbbücher, aucb die bier nn£"ezeJrtell, sind durch unseren Verla!;& zu beziehen.

Die Baufiihrung: im lIochbau. Kurz.I!;cfaßtes fIanubuch Über das
Wesen uer Bauführung von Professor cmi[ BeuUIlf.(cr, Architcld.
Driite, IIcu!Jcmbcitete Aufjage. Mit 29 figllfell llJ1U 8 Tabellen.

15.3 Seiteu. Sammhrng Göschcn Bd. 399. Walter de Grl1yter u.
Co., Berlin \V 10 !lnd Leipzig. 1927. Preis: in Leinen gehllndclJ
1.50 RM.

Da.;; in einer dritten, voi1ständig umgearbeiteten AuIJa5':c er
schienene Bändchen bringt ein eine in 20 J3inzelkapital ze.rJegte ge
f:"cdränzte Uebersicht Über die Bauführung. Es ist alls der Praxis.
fÜr die Praxi<; geschriebetl, lind saH dem angehende!1 Techniker
Rat llnu Auskunft geben, aber allch dem Banherrn aJ[gemeitle In
fon nationen vermitteln. Der Aufbau des Textes läßt für den Leser
ein Baus VOll dcn erstev Anfängen an bis zur Vollendung Imd Ab
recJl11u!H  augenscheinlich heratlwach eli. Im ScblußkapiteI werden
die Arbeitsverträge behandelt lllld auf deren vorsorgliche t"assuIIR
im Interesse aU er am Bau Betciligtcn verwiesen. Ein ausführlichesRcgisLcr erleichtert das Nachschlagen. d.

Zeitschriften schau.
Volkswoh1iahrt. Amtsblatt dcs Prcllßischcl11\1.inisterinIJJs fÜr VoJh.s

wohlfa!]) t. Schriftleitung in Berlin V.,T. 8, !...eipzig r Straße 3.
Carl flJymanns Verlag in BerJiI1 V,/. 8. ßezug-sprcis: Ausgahe A
(zweiseitiger Dmck) 2,70 RM., Au gabe B (einseitiger DnH:k)
3,60 RM. je Vierteljahr. Erscheint am 1. und 15. jedcn Monats.
9. Jahrgang, Nr. 10/192H.

Nr. 10 enthält 11. a. besonders Artikel über Vlohouogs- und
SicdlHl1gsweseo, Abhandlungen allS der Praxis der weflschaffendcn
ArbeitslosenfÜrsorge, Verzinsung und 'i"ill.{tllJg von IIauszinss(ener
hypotheken lISW.
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Indcxziffern der Baustoifpreise und der Baukosten
(1913 = 100). (Aus., Wirtschaft und Statistik").

I st   , nd I

- . . l l"'3168,4

: I

I

17:j,3

Zelt B",toffe I BauBau- Ball- IlIs- kosten
hüber j pisen I gesl\.:nt }__ _,

Milu H)2
April 1D28.

Mona tsd u reuseh ni tte
164,5 139,3 157,5J64,6 1 S,2 158,2 17],3

173,i!

I) Eil.lScul. sOllstiger .Raustoffe.

Ap!iJ 173,52)

17.3,5

Bauindex.
1913   100

25. 4. 28   173,5
9. 5.28 = 173,3

23. 5. 28   173,4

Baustoffindex.
1913   100

9.5. 28   159,3
16.5. 28   159,6
2.J  5  28 = 160.0

fragekasten.
Frage NI". 102. Ist eine Stadt berccbtigl, eJuem 63.iiihrigen Ta.2:e

der bei 41:i sti1I1di-ger Arbcitszeit wöchel1t.lich 28,80 R1V1. vcr
\vegcl! riickstÜndiger sUidtischer Steuer eineu Teil vom Lohn
Za!t.Jul1g-.<:.verhot zn l)l  ehb{>;llahmen? Ceb. Sc11. in Sch.

Antwort aUf frage Nr. 85. Das iu dcr Hauptsache 1906 fenig
.\!.estelItc Rlld.-Virehow-Krankenhalls Bcrlin faßte 2000 Krauken
bettel! tutd bctnu!,"cl1 die Ko teu damab Ifir ein Bett olme innere
Ehtfichiul1  9534 Mark. Das ebcnfaJis Jahre vor dem Weltkriege
erbautc Seellospita[ SaldcIIberp; bei Kl1xhafct1 hir 80 ßetten 'jc Bett
7641,- M8rk. Das KIl(jPD ehaftsI8zarett in KÖlligshiHte 550 Betten
4500,-- Mark je Dett. Eln Pav,j[Jon der LungenlICi1stätte Bee1itz
ctW,1 %ellil Jahre vor ßeginlJ des \V'eltkrieges erbaut 70 Betten ie
BeH 8570,- Mark. Schreibet' dlescr Zeileil baute et a 1895/96 im
Gamisünli:lzarcH PascH drci einfache aber solidc. größere Kranken
D<tvillol1s 01111e jede Ul1terke!Icruug 111.1d mit SpeziaJ-OfenIteizuug, die
s. Zt. sclton mehr i11s 2nOO,- Mark je Bctt Jc.o'Steten, Das Tausend
rote VornHluerulIgssteil1e kostete damals etwa 37,- Mark und das.
Tausend Iiiu{cmnaucrul1gsstcine frei Bauslelle 25,- Made Die
Stllltue eIlles .Maurer- (;der Zimmergcselfen 36-37 Pfcl1uige. Fiir
RM. 2000,- .ie Bett Hißt sich heute eine Baraclfc primitivur Art,
aber kein deli l,ygicniscl1cl1 Al1fordcrlln eu unserer Aerzic C!ltspre
cJwudes Bauwerk, das zu jeder Jahreszeit beJJutzbar sein soll,LrstclJi:l1. L. Si c b c r t.

Antwort auf die fn :,:en Nr. 87, 91 und 92. Alle drei Fragen be
IwndeIn die Abdicht!1lJ.Q 1111(1 den Sclnltz .QegCtl Grundwasser. Ich
(:mpfclIle dcn fraJ.!:cste,JJcrn, sich dcshaJ1) mit der Firma M8rtin
BrcltÜnauli ill Uegnitz. Postsdr!ießfach 2, in VerbindLl!tg zu setzeiI,.
die auf dicsem SpeziaJ.t!:cbiet bcs.ondcrs tiitig jst uHd .{>;c\viß für dieeinzclllC!! l'iliJe clas Wchtigc raten wird. M.
Boh ritt I el tun s:: ArchltektB.D.A. Kurt Lan Kor u.Dr..Ing. Ll\.n ge nbeok

heide In Dreslau und Baurat rI ans D I ü t h gen In LelpzLg.
Verlag: Pa u I B teL n k 0 In Drealau u. Leipzig.

IIUr ullvorlangt elugesandte Manuskr!pte Ubernehmen wir ]wlne GowlUu.
All<IU Zust>ndungen an die Sehr1ftleitung bitten wir RUe!(porto bo!zufOgen.
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Einsiedelei bei Reichenstein. - Vcr.schicuenes. -. Fragekasten


